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Erste Ordnung 
zur Änderung der Studiengangsprüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang 
Architektur 

an der Hochschule Bielefeld 
(University of Applied Sciences and Arts) 

vom 03.Februar 2026 

Aufgrund des § 22 Abs. 1 Nr.3, § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Lan- 
des Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) zuletzt geän- 
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222) in Verbindung mit der Rah- 
menprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der Hochschule Bielefeld vom 
01.10.2024 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen -2024, Nr.42, 
S.1630-1656) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Campus Minden der Hochschule Bielefeld folgen- 
de Ordnung als Änderungssatzung erlassen:

Artikel I 

Die Studiengangsprüfungsordnung (SPO) für den Bachelorstudiengang Architektur an der Hochschule 
Bielefeld vom 16.Mai 2025 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen- 
2025, Nr.19 i, Seite 553-607) wird wie folgt geändert: 

Es werden Änderungen an der Studiengangsprüfungsordnung und im Modulhandbuch vorgenommen. 

Einzelheiten sind den Anlagen zu entnehmen. 

Artikel II 

Diese Ordnung wird im Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – be- 
kannt gegeben. Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord- 
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des 
Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be- 
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
2. das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses

nicht hingewiesen worden.
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Campus Minden vom 
10.12.2025 

Bielefeld, 03.Februar 2026 
Die Präsidentin 
der Hochschule Bielefeld 

gez. I. Schramm-Wölk 

Prof. Dr. I. Schramm-Wölk 

Hochschule Bielefeld  - Verkündungsblatt 2026 - 8 c  – Seite 149



Gegenüberstellung der Änderungen 

in der Bachelorprüfungsordnung Architektur, Fachbereich Campus Minden 

Nr. Fundort 

ALT-Fassung 
16. Mai 2025 in Kraft getretene

erste Fassung 
NEU-Fassung 

Änderungen in den Paragraphen der SPO BAR 

1.) Paragraphen SPO BAR § 3 (4) nicht vorhanden SPO BAR § 3 (4) 

Mobilitätsfenster: 
(4) Das Mobilitätsfenster im Umfang von einem Semester kann
ab dem dritten Semester durchgeführt werden. Eine Abwei- 
chung vom Studienplan durch eine Veränderung der Abfolge der
Module kann erforderlich sein.
Im Rahmen eines einsemestrigen Studiums an einer anderen
Hochschule sollen 30 ECTS-Leistungspunkte erworben werden.
Diese können durch das Belegen von Modulen erreicht werden,
die in Architekturstudiengängen anderer Hochschulen angeboten
werden.
Im Falle eines Auslandsemesters

- kann ein Modul im Umfang von
5 ECTS-Leistungspunkte für das Wahlpflichtmodul In- 
ternationales Projekt anerkannt werden.

- kann die Belegung eines Pflichtmoduls Englisch an
der HSBI ersetzt werden, wenn der Nachweis erbracht
wird, dass belegte fachspezifische Module an der an- 
deren Hochschule in englischer Sprache durchgeführt
worden sind.

Das Mobilitätsfenster wird durch ein Learning Agreement 
konkretisiert, das vor Antritt des Auslandssemesters vom 
vorsitzenden Mittglied des Prüfungsausschusses zu 
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genehmigten ist. Weitere Regelungen s. §25 RPO (2) der HSBI. 
Die während eines Mobilitätsfensters erbrachten Leistungs- 
nachweise der gem. Learning Agreement belegten Module sind 
von den Studierenden beim Studierendenservice zur Anerken- 
nung einzureichen. 

2.) Wahlpflichtmodul 
 Modulkatalog 

Internationales Projekt 

• Sem: SoSe
• Lernergebnisse:

o Architektonische und städtebauliche Kon- 
zepte in internationaler Kooperation zu de- 
finieren, bearbeiten, zu analysieren, zu
bewerten und zu entwickeln.

o Die Studierenden besitzen Grundkennt- 
nisse, Kompetenzen, Erfahrungen in der
Projektarbeit in einem internationalen,
soziokulturellen Kontext, ggf. Erfahrun- 
gen in der Teamarbeit mit internationa- 
len Partnerhochschulen / Universitäten.

o Die Sprachkompetenz (z.B.
Fachenglisch) wird gestärkt.

• Teilnahmevoraussetzungen:
o Formal keine, inhaltlich werden die Fach- 

kenntnisse der Module Grundlagen Entwer- 
fen I + II, Grundlagen Gestaltung I
+ II vorausgesetzt.

Internationales Projekt 

• Sem: wahlweise
• Lernergebnisse:

o Architektonische und städtebauliche Kon- 
zepte in internationaler Kooperation oder
im internationalen Kontext zu definieren,
bearbeiten, zu analysieren, zu bewerten und
zu entwickeln.

o Die Studierenden besitzen Grundkenntnis- 
se, Kompetenzen, Erfahrungen in der Pro- 
jektarbeit in einem internationalen, sozio- 
kulturellen Kontext, ggf. Erfahrungen in
der Team-
/Projektarbeit mit internationalen Partnerhoch- 
schulen / Universitäten.

o Die Sprachkompetenz (z.B. Fachenglisch)
wird gestärkt.

o Vertiefung theoretischer und praktischen
Kenntnisse des bisherigen Architekturstudi- 
ums.

o Erwerb interkultureller Kompetenzen
• Teilnahmevoraussetzungen:

o Formal keine, inhaltlich werden die Fach- 
kenntnisse des 1. Studienjahres gem. Studi- 
enverlaufsplan vorausgesetzt.

Hochschule Bielefeld  - Verkündungsblatt 2026 - 8 c  – Seite 151



• Prüfungsgestaltung:
o Projektarbeit (PA) oder Hausarbeit (HA)

oder Referat.

• Voraussetzung für die Vergabe von Credit
Points:

o Erfolgreiche Teilnahme an einem In- 
ternationalen Projekt, Bestehen der
Modulprüfung

• Prüfungsgestaltung:
o Projektarbeit (PA) oder Hausarbeit (HA)

oder Referat.
o Im Rahmen eines Auslandssemesters:

Nach Vorgabe der entsprechenden
Hochschule für das Modul

• Voraussetzung für die Vergabe von Credit
Points:

o Bestehen der Modulprüfung
o Im Rahmen eines Auslandssemesters:

Erfolgreiche Teilnahme am Modul der
entsprechenden Hochschule
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